
Nach Verfahrenseinleitung sind die Ermittlungen voll
ständig geführt worden. Eine Straftat und die ge
setzlichen Voraussetzungen der Strafverfolgung liegen 
vor.

13 Wurde der Täter ermittelt?

Alle Möglichkeiten der Aufklärung sind ausgeschöpft 
worden, z. Z. besteht keine Aussicht, den Täter zu er
mitteln.

Dos Ermittlungsverfahren ist gemäß §143 Ziff. 1 vor
läufig einzustellen.

i
Die Einstellung ist zu begründen. Anzeigenerstatter 
und Geschädigter sind zu informieren (§ 144).
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